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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §37;

AVG §39 Abs2;

ZustG §17 Abs3;

Rechtssatz

Zwar besteht hinsichtlich der von der Partei des Verwaltungsverfahrens behaupteten vorübergehenden

Ortsabwesenheit gemäß § 17 ZustG keine Beweisp9icht, sondern lediglich eine mit dem Grundsatz der Amtswegigkeit

des Verwaltungsverfahrens korrespondierende Verp9ichtung der Partei zur Mitwirkung bei der Ermittlung des

maßgebenden Sachverhaltes (vgl. das hg. Erkenntnis vom 27. September 1994, Zl. 94/17/0225), durch die bloße

Behauptung der Ortsabwesenheit im Zeitpunkt der erfolgten Hinterlegung ohne nähere Konkretisierung dieser

Behauptung in sachverhaltsmäßiger Hinsicht entspricht die Partei dieser Mitwirkungspflicht aber nicht.

Schlagworte

Sachverhalt Sachverhaltsfeststellung Mitwirkungspflicht
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